
  

 

 

SportKultur Stuttgart e.V., Kesselstr. 30, 70327 Stuttgart 

 
Nutzungs-/Überlassungsbedingungen des SKS-Vereinsbusses 

 
Präambel: 
Grundsätzlich wird das Fahrzeug an Abteilungen der SportKultur Stuttgart e.V. aus 
untenstehenden Anlässen überlassen. An weiteren Zeiten steht er den 
Vorstandsmitgliedern und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle der SportKultur Stuttgart 
e.V. zur freien Verfügung. Die Interessen der Abteilungen haben in jedem Fall Vorrang. 

1. Nutzungszweck 

1.1. Beförderung von Sportler/innen, Trainer/innen, etc. anlässlich wettkampf- 
sportlicher Veranstaltungen gemäß Satzungszweck des Vereins. 

1.2. Beförderung von Sportler/innen, Trainer/innen, Betreuer/innen anlässlich 
sonstiger, satzungsgemäßer Veranstaltungen ohne Wettkampfcharakter 
(Schauvorführungen, Lehrgängen, Trainingslager, etc.) 

1.3. Transportfahrten, die zu o. a. Veranstaltungen in direktem Zusammenhang 
stehen. 

1.4. Beförderung von Personen oder Gegenständen anlässlich von 
Veranstaltungen mit touristischem, kulturellem, gewerblichem oder 
kommerziellem Charakter. 

 
2. Nutzungsprioritäten 

Bei Überschneidungen von Nutzungsfragen wird das Fahrzeug nach folgenden 
Prioritäten überlassen: 

2.1. Vorangemeldete Nutzung, bis spätestens 3 Monate vor  Nutzungstermin. 

2.2. Nutzung für Wettkampfsportveranstaltungen von Jugendlichen gemäß Regularien 
der Fachverbände (Ligabetrieb, Pokalspiele, Meisterschaften) 

2.3. Nutzung für Wettkampfsportveranstaltungen Aktiver gemäß Regularien der 
Fachverbände (Ligabetrieb, Pokalspiele, Meisterschaften) 

2.4. Sonstige satzungsgemäße Zwecke, wenn die Auslastung des Fahrzeugs (mehr 
als fünf Personen) gewährleistet ist (z. B. Seminare, Lehrgänge) 

2.5. Sonstige Wettkampfveranstaltungen Jugendlicher (Turniere, etc.) 

2.6. Sonstige Wettkampfveranstaltungen Aktiver (Turniere, etc.) 

2.7. Sonstige sportliche Veranstaltungen (Schauturnen, Trainingslager, 
freizeitsportliche Veranstaltungen) 

2.8. Gerätetransporte/Materialtransporte 

2.9. Sonstige Veranstaltungen 

In Streitfällen entscheidet die Geschäftsführung der SKS nach billigem Ermessen. 



   

3. Haftung 

Fahrten aus Anlass der Punkte 1.1. bis 1.4. sind versichert. Haftungsansprüche gegen 
den Antragssteller u/o Fahrer entsteht nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder 
Folge von Gefahrerhöhung (z.B. abgefahrene Reifen, deshalb wird das Fahrzeug vor 
Fahrtantritt kontrolliert!). 

3.1. Auf die hohe Verantwortung werden die Fahrer durch Kenntnisnahmen 
dieser Überlassungsbedingungen hingewiesen. Dies gilt insbesondere für 
die strafrechtlichen Konsequenzen bei Fahrten unter Alkohol, 
Medikamenten oder Drogeneinfluss. 

3.2. Auf die Höchstzahl der Insassen (inkl. Fahrer 9 Personen) und die 
besonderen Beförderungsbedingungen von Kindern (Kindersitze) werden 
die Fahrer ausdrücklich hingewiesen. 

3.3. Strafmandate sind in jedem Fall vom Fahrer zu bezahlen. 

 
4. Melde- und Übernahmeverfahren 

 

4.1. Zur Koordinierung der Nutzungsüberlassungen melden die Abteilungen so früh 
wie möglich, spätestens bis 3 Monate vor Termin, ihre Nutzungstermine. Die 
Anmeldung ist schriftlich, formlos oder per Email vorzunehmen. 
Voranmeldungen begründen noch keine Zusage. 

4.2. Die Antragstellung erfolgt durch den/die Abteilungsleiter/in unter Angabe des 
Nutzungszweckes, der Nutzdauer und des Fahrzeugnutzers per E-Mail an die 
Verwaltung des SKS-Busses. Bei der Übernahme des Fahrzeugs muss das 
Antragsformular  vor Ort ausgefüllt werden. 
Wird der Vereinsbus nach Antragsstellung nicht genutzt, muss eine Absage 
erfolgen. 

4.3. Das SKS-Fahrzeug darf nur von Personen gefahren werden, die mindestens 23 
Jahre alt sind. Außerdem sollte der Fahrer mindestens drei Jahre im Besitz 
eines Führerscheins sein. Ausnahmen gelten nur für Mitarbeiter der SKS. 

4.4. Anmietung bzw. Reservierung des Fahrzeuges erfolgt ausschließlich über die 
Verwaltung der SKS: 
Kay Gropp; Tel.0176/61758514; E-Mail: bus@sportkultur-stuttgart.de. 

4.5. Der Schlüssel und die Fahrzeugpapiere können nach terminlicher Absprache mit 
Kay Gropp auf der Geschäftsstelle abgeholt werden. Die Nutzungs-/ 
Überlassungsbedingungen müssen gelesen und eingehalten werden. Diese 
werden durch die Unterschrift des Fahrers auf dem Fahrformular bei der 
Schlüsselübergabe akzeptiert. 

4.6. Mit der Entgegennahme des Fahrzeugs bestätigen die Nutzer: 
- die Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeuges, 
- die ordnungsgemäße Sauberkeit des Fahrzeuges, 
- die Entgegennahme der Schlüssel und Papiere, 
- die Kenntnisnahme der Überlassungsbedingungen, 
- dass das Fahrzeug vollgetankt übernommen wurde (Ausnahme Kurzstrecken), 
- dass das Fahrtenbuch auf dem aktuellen Stand war. 

Nichtzutreffendes ist im Nutzungsprotokoll zu vermerken 
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4.7. Die Benutzung des Fahrzeuges ist im Fahrtenbuch ordnungsgemäß und leserlich 
einzutragen. Der Fahrer ist während der Benutzung des Vereinsbusses der 
Verantwortliche. 

4.8. Essen, Trinken und Rauchen ist im Fahrzeug nicht erlaubt. 

4.9. Vor Fahrtantritt ist das Fahrzeug auf seinen betriebstauglichen Zustand (Kraftstoff, 
Öl, Licht, Sauberkeit etc.) zu überprüfen. Zuvor nicht gemeldete Mängel, Schäden 
oder Verschmutzungen werden dem letzten Nutzer angelastet. 

4.10. Das Fahrzeug darf ausschließlich zum Transport von Personen, Material und 
Sportgeräten benutzt werden. Die private Nutzung des Fahrzeuges ist nicht 
gestattet. 

4.11. Im Schadensfall ist umgehend die KfZ-Versicherung (R+V) zu informieren. Die 
Kontaktdaten hierzu finden Sie – zusammen mit allen anderen Unterlagen - in 
der Fahrzeugmappe. Parallel hierzu muss innerhalb von 24 Stunden bzw. am 
nächsten Arbeitstag auch die Verwaltung der SKS über den Schaden 
informiert werden. 

 

Im Falle eines Unfalls ist grundsätzlich die Polizei hinzu zu ziehen. Wenn 
möglich, sind Fotos anzufertigen. 

 
4.12. Das Fahrzeug muss einem/einer SKS Mitarbeiter/in, vorrangig Herrn Kay 

Gropp, persönlich übergeben werden. Nach Benutzung wird das Fahrzeug von 
einem/einer SKS Mitarbeiter/in oder Herrn Kay Gropp geprüft.  
Das Fahrzeug ist vollgetankt und mit gesäubertem Innenraum wieder bei 
der Geschäftsstelle der SKS abzugeben. Wird das Fahrzeug nicht gesäubert 
zurückgegeben, wird dem Nutzer eine Reinigungspauschale von 50,00 Euro in 
Rechnung gestellt. Auffällige Geräusche, Schäden während der Nutzung, 
Gebrauch des Erste-Hilfe-Kastens oder andere Veränderungen am Fahrzeug 
sind im Nutzungsprotokoll zu vermerken.  

Für Kurzstrecken unter 50 Kilometer Gesamtstrecke entfällt das Tanken im 
Anschluss und vor der Nutzung. Die Kosten werden mit den Abteilungen anteilig 
gemäß Fahrtenbuch verrechnet. 

4,13.  Bei der Übernahme des Fahrzeugs durch Externe Anmietungen eine Barkaution 
in Höhe von 150,00 Euro zu entrichten.  

Die Nichtbeachtung der Richtlinien hat zur Folge, dass der Mannschaft/Gruppe das 
Recht auf weitere Benutzung des Fahrzeuges auf unbestimmte Zeit entzogen werden 
kann. 

 
 
 
 

 


